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Strafsenvermittelung zu Wiesbaden. \

_ '&\ \Fig. 316.
Strafsenvermittelung zu Brüffel.

Fig. 317.
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Kaifer- VVz'l/ze/m-Strafse zu Breslau. Mechelner Landflrafse zu Antwerpen.
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fpiele mit Anwendung gärtnerifchen Schmuckes zeigen Fig. 311, die Richtungs-

änderung einer Hauptf’crai'se, fo wie Fig. 312 u. 313, die Abzweigung von Schräg-

f’crafsen vermittelnd.
Dies führt uns auf das Gebiet der

 

c) Strafsenvermittelungen.

v a_19—1 Bei denfelben handelt es fich entweder um die Vermittelung verfchiedener

„33122553 Strafsenbreiten, bezw. Strafsen—Querprofile oder um die Vermittelung verfchiedener

5trf‘äflfl- Strafsenrichtungen. Fig. 314 u. 315 zeigen die Ueberleitung fchmaler Straßen-

que” nme. Profile in breite, Fig. 317 den Profilwechfel der Chauffe'e de' ]Walz'nes zu Antwerpen,

Fig. 318 denjenigen der Elé/abelken-Strafse zu Wiesbaden, Fig. 316 denjenigen der   
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Kranzplatz

zu

V
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Fig. 327. Fig. 328.
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late Delcour zu Lüttich.
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220.

Richtungs-

vermittelung.

221 .

Plätze zur

Vermittelung

von Strafsen-

richtungen.

‘ Lüttich (Fig. 327).

140

Kaifer- Wzllzelm-Strafse zu Breslau. Die letztere

hat gerade, parallele Baufluchten an ge-

krümmter Fahrftrafse, wodurch eine erheb-

liche Verfchiedenheit der Vorgartentiefen und

fchliefslich der Profilwechfel hervorgerufen

wird. Auch bei der Andraffy-Strafse zu Buda-

pef’c (fiehe Fig. 92, S. 72) haben wir fchon

den Wechfel des Strafsenquerfchnittes be-

fprochen. Wichtig iPc bei diefen Profilüber-

gängen, dafs fich die Hauptaxe oder gewiffe

Hauptiinien über den Wechfelpunkt fortfetzen

und dafs nicht Theile des folgenden Profils

(z. B. Bürgerf’teig-Kanten, Baumreihen u. f. W.)

ftörend in die Fahrrichtung oder die Sehlinien

lich vorfchieben.

Die Richtungsvermittelung unregelmäßig zufammenlaufender Strafsenzüge führt

oft zu platzähnlichen Bildungen, wie in Fig. 319 bis 322 u. 324.
In Fig. 324 wäre es leicht gewefen, die Fahrverbindung der Rue blene mit der Rue Cadet gerad-

linig durchzuführen; die Herflellung einer geräumigen Bürgerfteig—Fläche iii: zu Gunflzen der Fufsgänger

vorgezogen werden, um Platz zur Errichtung zweier Verkaufs-Kioske und einer Bedürfnifs»Anflalt zu ge-

Winnen.

Fig. 332.

3:3 ”//%
/ ., /”ß„]( „%

     
  

 

  
    

    °Q

‚'/%
Ludwzlgs-Platz zu Karlsruhe.

115000 11. Gr.

Viele unferer log. Plätze find in Wirklichkeit nichts mehr, als eine Vergröße-

rung der freien Strafsenfläche zum Zwecke der Vermittelung verfchiedener zufammen-

laufender Strafsenrichtungen, in oft fehr gefchickter Anordnung, fogar mit gärtne-

rifchem und figürlichem Schmuck, oft auch ungefchickt und unzwwkmäfsig.

Fig. 323 ift eine hübfche Anlage in Amiens‚ Fig. 320 ifi eine nicht minder glückliche Anordnung

in Stuttgart; Fig. 325, den Halbez'n-Platz zu Bafel darftellend, zeigt eine [ehr aufmerkfame und nach-

ahmenswerthe Ausfchmü-

ckung des Mittelpunktes

durch

umfriedigten Baum

einzelnen,

und

einen

der Bürgerf’reig — Bogen

durch kleine Pflanzungen.

Der Kranzplatz zu Wies-

baden (Fig. 326),

fprünglich nichts als eine

11T-

Zufammenführu—ng

fchiedener Straßen, ift in

ver-

Folge feines gärtnerifchen

und künillerifchen Schmu—

ckes einer der fchönften

Punkte der Stadt gewor—

freundliche

Anlage ähnlicher Art,

aber den Verkehrsrich—

tungen weniger angepafft7

ift die Place Dclrom' zu

den. Eine

So gut und '

3332233132.
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mittelungsplätze« find, fo wenig fchön oder zweckmäfsig find andere, z.B. Fig. 328

bis 330.
Der Ste_fms-Platz zu Aachen ift ungefchickt und willkürlich. Den Königsplatz zu Breslau erkennt

man als zufammengehörige Anlage nur auf dem Stadtplane; in Wirklichkeit if’t der Zufammenhang der

durch die Ringflrafse getrennten Theile unkenntlich. Noch fchlimmer ift der Oranz'en-Platz zu Berlin

(Fig. 330) durch den Landwehr-Canal getheilt; die ganze Fläche ifi fo zerriffen, dafs man an Ort und

Stelle die Abflcht, einen ftädtifchen Platz zu fchaffen, kaum bemerkt, wie man auch nur mit Mühe erkennt,

dafs die Dresdener Strafse jenfeits des Canals froh geradlinig fortfetzt. Der in Karlsruhe durch Vermitte-

lungsverfuche an der Kreuzung der Waldftrafse mit mehreren anderen Straßen entftandene Ludwigs—Platz

(Fig. 332) endlich ift eine höchfl: unglückliche, in drei Platztheile A, 3 und C zertrennte Anlage.

Strafsenerweiterungen und —Vermittelungen können bei aufmerkfamer Be-

arbeitung eines Stadtbauplanes zu reizvollen Anlagen verbunden werden, die um

fo anziehender werden, je mehr die Befonderheit der Oertlichkeit beobachtet wird.

Fig. 331 u. 333 zeigen zwei nahe liegende Beifpiele derartiger Verbindungen.

8. Kapitel.

Die öffentlichen Plätze nach ihrer Bedeutung im Stadtplane.

Die im vorigen Kapitel behandelten Strafsenanlagen, welche nicht in der

ausdrücklichen Abficht gefchaffen werden, gröfsere Flächen aus Verkehrs- und

Schönheitsrückfichten frei zu laffen, deren Zweck vielmehr darin beiteht, den

Strafsenflächen einerfeits und den Baugrundftücken andererfeits eine für das

Auge angenehme, für die Bebauung und den Verkehr zweckmäfsige Gettalt zu

verleihen, bilden den Uebergang von den Strafsen und gewöhnlichen Strafsen-

kreuzungen zu den öffentlichen Plätzen. Der Zweck der letzteren i1"t ein ver-

fchiedener. Sie follen entweder den aus mehreren Richtungen kommenden Ver-

kehr aufnehmen und nach anderen Richtungen vertheilen, oder eine freie Fläche

für Marktl‘tände und andere öffentliche Benutzungsarten gewähren, oder aber

eine Schmuckanlage meift gärtnerifcher Art aufnehmen, oder fchliefslich einen ge-

eigneten Ort zur Errichtung von Monumentalbauten und Denkmälern fchaffen. Man

hat hiernach zu unterfcheiden zwifchen Verkehrsplätzen, Nutzplätzen (Marktplätzen,

Volksplätzen), Schmuckplätzen (Gartenplätzen, Squares) und Architekturplätzen

(monumentalen Plätzen).

Es ift nicht ausgefchloffen, dafs die Erfüllung zweier oder mehrerer cliefer ver-

fchiedenen Zwecke durch eine Platzanlage erreicht wird oder dafs zwei Plätze,

welche verfchiedenen Zwecken dienen, zu einer Anlage verbunden werden. Ver-

einigungen erftgenannter Art find z. B. die grofsen Parifer Sternplätze (Fig. 343,

345, 346), welche den Verkehr aufnehmen und vertheilen und doch in der Mitte

oder am Rande mit Gartenflächen, Springbrunnefl u. dergl. gefchmückt find; ferner

die von Pflanzungen umgebenen Kinder-Spielplätze und diejenigen Nutz- oder Garten-

plätze, welche zugleich den Vordergrund öffentlicher Gebäude bilden. Die Ver—

einigung zweier verfchiedenartiger Plätze zu einer zufammenhängenden Anlage läfft

fich durch den Namen »Doppelplatz« bezeichnen.

a) Verkehrsplätze.

Wenn die im vorhergehenden Kapitel befprochenen Strafsenkreuzungen und

Strafsenvermittelungen fich zur Bewältigung gröfserer Verkehre weiter ausdehnen,

222.

Combiuationen.‘

223.

Zweck.

224.

Entitehung und

Eigenfchaften.


